
 1

Teil 7 
Verfahren vor den Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit 

Nr. Gebührentatbestand 
Gebühr oder Satz der 

Gebühr nach § 34 GKG 

Hauptabschnitt 1 
Prozessverfahren 

Abschnitt 1 
Erster Rechtszug 

7110 Verfahren im Allgemeinen............................................................................................... 3,0 

7111 Beendigung des gesamten Verfahrens durch 

1. Zurücknahme der Klage  

a) vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung oder, 

b) wenn eine solche nicht stattfindet, vor Ablauf des Tages, an dem das Urteil 
oder der Gerichtsbescheid der Geschäftsstelle übermittelt wird, 

2. Anerkenntnisurteil, 

3. gerichtlichen Vergleich oder angenommenes Anerkenntnis oder 

4. Erledigungserklärungen nach § 197a Abs. 1 Satz 1 SGG i. V. m. § 161 Abs. 2 
VwGO, wenn keine Entscheidung über die Kosten ergeht oder die Entscheidung 
einer zuvor mitgeteilten Einigung der Beteiligten über die Kostentragung oder der 
Kostenübernahmeerklärung eines Beteiligten folgt, 

es sei denn, dass bereits ein Urteil oder ein Gerichtsbescheid vorausgegangen ist: 
Die Gebühr 7110 ermäßigt sich auf ................................................................................

Die Gebühr ermäßigt sich auch, wenn mehrere Ermäßigungstatbestände erfüllt sind. 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
1,0 

Abschnitt 2 
Berufung 

7120 Verfahren im Allgemeinen............................................................................................... 4,0 

7121 Beendigung des gesamten Verfahrens durch Zurücknahme der Berufung oder der 
Klage, bevor die Schrift zur Begründung der Berufung bei Gericht eingegangen ist 
und vor Ablauf des Tages, an dem die Verfügung mit der Bestimmung des Termins 
zur mündlichen Verhandlung der Geschäftsstelle übermittelt wird und vor Ablauf des 
Tages, an dem die den Beteiligten gesetzte Frist zur Äußerung abgelaufen ist (§ 153 
Abs. 4 Satz 2 SGG): 
Die Gebühr 7120 ermäßigt sich auf ................................................................................

Erledigungserklärungen nach § 197a Abs. 1 Satz 1 SGG i. V. m. § 161 Abs. 2 VwGO stehen 
der Zurücknahme gleich, wenn keine Entscheidung über die Kosten ergeht oder die Entschei-
dung einer zuvor mitgeteilten Einigung der Beteiligten über die Kostentragung oder der Kosten-
übernahmeerklärung eines Beteiligten folgt. 

 
 
 
 
 
 

1,0 

7122 Beendigung des gesamten Verfahrens, wenn nicht Nummer 7121 erfüllt ist, durch 

1. Zurücknahme der Berufung oder der Klage 

a)  vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung oder, 

b) wenn eine solche nicht stattfindet, vor Ablauf des Tages, an dem das Urteil 
oder der Beschluss in der Hauptsache der Geschäftsstelle übermittelt wird, 

2. Anerkenntnisurteil, 

3. gerichtlichen Vergleich oder angenommenes Anerkenntnis oder 

4. Erledigungserklärungen nach § 197a Abs. 1 Satz 1 SGG i. V. m. § 161 Abs. 2 
VwGO, wenn keine Entscheidung über die Kosten ergeht oder die Entscheidung 
einer zuvor mitgeteilten Einigung der Beteiligten über die Kostentragung oder der 
Kostenübernahmeerklärung eines Beteiligten folgt, 

es sei denn, dass bereits ein Urteil oder ein Beschluss  in der Hauptsache vorausge-
gangen ist: 

Die Gebühr 7120 ermäßigt sich auf ................................................................................
Die Gebühr ermäßigt sich auch, wenn mehrere Ermäßigungstatbestände erfüllt sind. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

2,0 
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Nr. Gebührentatbestand 
Gebühr oder Satz der 

Gebühr nach § 34 GKG 

Abschnitt 3 
Revision 

7130 Verfahren im Allgemeinen............................................................................................... 5,0 

7131 Beendigung des gesamten Verfahrens durch Zurücknahme der Revision oder der 
Klage, bevor die Schrift zur Begründung der Revision bei Gericht eingegangen ist: 
Die Gebühr 7130 ermäßigt sich auf ...............................................................................

Erledigungserklärungen nach § 197a Abs. 1 Satz 1 SGG i. V. m. § 161 Abs. 2 VwGO stehen 
der Zurücknahme gleich, wenn keine Entscheidung über die Kosten ergeht oder die Entschei-
dung einer zuvor mitgeteilten Einigung der Beteiligten über die Kostentragung oder der Kosten-
übernahmeerklärung eines Beteiligten folgt. 

 
 

1,0 

7132 Beendigung des gesamten Verfahrens , wenn nicht Nummer 7131 erfüllt ist, durch 

1. Zurücknahme der Revision oder der Klage, 

a) vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung oder, 

b) wenn eine solche nicht stattfindet, vor Ablauf des Tages, an dem das Urteil 
oder der Beschluss in der Hauptsache der Geschäftsstelle übermittelt wird, 

2. Anerkenntnisurteil, 

3. gerichtlichen Vergleich oder angenommenes Anerkenntnis oder 

4. Erledigungserklärungen nach § 197a Abs. 1 Satz 1 SGG i. V. m. § 161 Abs. 2 
VwGO, wenn keine Entscheidung über die Kosten ergeht oder die Entscheidung 
einer zuvor mitgeteilten Einigung der Beteiligten über die Kostentragung oder der 
Kostenübernahmeerklärung eines Beteiligten folgt, 

wenn nicht bereits ein Urteil oder ein Beschluss in der Hauptsache vorausgegangen 
ist: 
Die Gebühr 7130 ermäßigt sich auf ...............................................................................

Die Gebühr ermäßigt sich auch, wenn mehrere Ermäßigungstatbestände erfüllt sind. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

3,0 

Hauptabschnitt 2 
Vorläufiger Rechtsschutz 

Vorbemerkung 7.2: 

(1) Die Vorschriften dieses Hauptabschnitts gelten für einstweilige Anordnungen und für Verfahren nach § 86b Abs. 1 SGG. 

(2) Im Verfahren über den Antrag auf Erlass und im Verfahren über den Antrag auf Aufhebung einer einstweiligen Anordnung 
werden die Gebühren jeweils gesondert erhoben. Mehrere Verfahren nach § 86b Abs. 1 SGG gelten innerhalb eines Rechtszugs 
als ein Verfahren. 

Abschnitt 1 
Erster Rechtszug 

7210 Verfahren im Allgemeinen............................................................................................... 1,5 

7211 Beendigung des gesamten Verfahrens durch 

1. Zurücknahme des Antrags  

a) vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung oder, 

b) wenn eine solche nicht stattfindet, vor Ablauf des Tages, an dem der Be-
schluss (§ 86b Abs. 4 SGG) der Geschäftsstelle übermittelt wird,  

2. gerichtlichen Vergleich oder angenommenes Anerkenntnis oder 

3. Erledigungserklärungen nach § 197a Abs. 1 Satz 1 SGG i. V. m. § 161 Abs. 2 
VwGO, wenn keine Entscheidung über die Kosten ergeht oder die Entscheidung 
einer zuvor mitgeteilten Einigung der Beteiligten über die Kostentragung oder der 
Kostenübernahmeerklärung eines Beteiligten folgt, 

es sei denn, dass bereits ein Beschluss (§ 86b Abs. 4 SGG) vorausgegangen ist: 
Die Gebühr 7210 ermäßigt sich auf ................................................................................

Die Gebühr ermäßigt sich auch, wenn mehrere Ermäßigungstatbestände erfüllt sind. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
0,5 
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Nr. Gebührentatbestand 
Gebühr oder Satz der 

Gebühr nach § 34 GKG 

Abschnitt 2 
Beschwerde 

Vorbemerkung 7.2.2: 

Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für Beschwerden gegen Beschlüsse des Sozialgerichts nach § 86b SGG. 

7220 Verfahren über die Beschwerde...................................................................................... 2,0 

7221 Beendigung des gesamten Verfahrens durch Zurücknahme der Beschwerde: 
Die Gebühr 7220 ermäßigt sich auf ................................................................................

 
1,0 

Hauptabschnitt 3 
Beweissicherungsverfahren 

7300 Verfahren im Allgemeinen............................................................................................... 1,0 

Hauptabschnitt 4 
Rüge wegen Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör 

7400 Verfahren über die Rüge wegen Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör 
(§ 321a ZPO, § 202 SGG): 
Die Rüge wird in vollem Umfang verworfen oder zurückgewiesen .................................

 
 

50,00 EUR 

Hauptabschnitt 5 
Sonstige Beschwerde 

7500 Verfahren über die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Berufung: 
Soweit die Beschwerde verworfen oder zurückgewiesen wird........................................

 
1,5 

7501 Verfahren über die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Berufung: 
Soweit die Beschwerde zurückgenommen oder das Verfahren durch anderweitige 
Erledigung beendet wird .................................................................................................

Die Gebühr entsteht nicht, soweit die Berufung zugelassen wird. 

 
 

0,75 

7502 Verfahren über die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision: 
Soweit die Beschwerde verworfen oder zurückgewiesen wird........................................

 
2,0 

7503 Verfahren über die Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision: 
Soweit die Beschwerde zurückgenommen oder das Verfahren durch anderweitige 
Erledigung beendet wird .................................................................................................

Die Gebühr entsteht nicht, soweit die Revision zugelassen wird. 

 
 

1,0 

7504 Verfahren über nicht besonders aufgeführte Beschwerden, die nicht nach anderen 
Vorschriften gebührenfrei sind: 
Die Beschwerde wird verworfen oder zurückgewiesen...................................................

Wird die Beschwerde nur teilweise verworfen oder zurückgewiesen, kann das Gericht die Ge-
bühr nach billigem Ermessen auf die Hälfte ermäßigen oder bestimmen, dass eine Gebühr nicht 
zu erheben ist. 

 
 

50,00 EUR 

Hauptabschnitt 6 
Besondere Gebühren 

7600 Abschluss eines gerichtlichen Vergleichs: 
Soweit der Wert des Vergleichsgegenstandes den Wert des Streitgegenstandes ü-
bersteigt ..........................................................................................................................

Die Gebühr entsteht nicht im Verfahren über die Prozesskostenhilfe. 

 
 

0,25 

7601 Auferlegung einer Gebühr nach § 38 GKG wegen Verzögerung des Rechtsstreits........ wie vom Gericht 
bestimmt 
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Teil 9 
Auslagen 

Nr. Auslagentatbestand Höhe 

Vorbemerkung 9: 

(1) Auslagen, die durch eine für begründet befundene Beschwerde entstanden sind, werden nicht erhoben, soweit das Be-
schwerdeverfahren gebührenfrei ist; dies gilt jedoch nicht, soweit das Beschwerdegericht die Kosten dem Gegner des Beschwer-
deführers auferlegt hat. 

(2) Sind Auslagen durch verschiedene Rechtssachen veranlasst, werden sie auf die mehreren Rechtssachen angemessen ver-
teilt. 

9000 Pauschale für die Herstellung und Überlassung von Dokumenten: 

1..Ausfertigungen und Ablichtungen, die auf Antrag angefertigt, per Telefax übermit-
telt oder angefertigt worden sind, weil die Partei oder ein Beteiligter es unterlassen 
hat, die erforderliche Zahl von Ablichtungen beizufügen: 
für die ersten 50 Seiten je Seite..................................................................................
für jede weitere Seite..................................................................................................

2..Überlassung von elektronisch gespeicherten Dateien anstelle der in Nummer 1 
genannten Ausfertigungen und Ablichtungen: 
je Datei .......................................................................................................................

(1) Die Höhe der Dokumentenpauschale nach Nummer 1 ist in jedem Rechtszug und für jeden 
Kostenschuldner nach § 28 Abs. 1 GKG gesondert zu berechnen; Gesamtschuldner gelten als 
ein Schuldner. 

(2) Frei von der Dokumentenpauschale sind für jede Partei, jeden Beteiligten, jeden Beschul-
digten und deren bevollmächtigte Vertreter jeweils 

1. eine vollständige Ausfertigung oder Ablichtung jeder gerichtlichen Entscheidung und jedes 
vor Gericht abgeschlossenen Vergleichs, 

2. eine Ausfertigung ohne Tatbestand und Entscheidungsgründe und 
3. eine Ablichtung jeder Niederschrift über eine Sitzung. 

§ 191a Abs. 1 Satz 2 GVG bleibt unberührt. 

 

 
 
 

0,50 EUR 
0,15 EUR 

 
 

2,50 EUR 
 

 
(3) Für die erste Ablichtung eines mit eidesstattlicher Versicherung abgegebenen Vermögens-

verzeichnisses und der Niederschrift über die Abgabe der eidesstattlichen Versicherung wird 
von demjenigen Kostenschuldner eine Dokumentenpauschale nicht erhoben, von dem die Ge-
bühr 2114 oder 2115 zu erheben ist. 

 

9001 Auslagen für Telegramme............................................................................................... in voller Höhe 

9002 1. Auslagen für Zustellungen mit Zustellungsurkunde oder Einschreiben gegen 
Rückschein .................................................................................................................

2. Zustellungen durch Justizbedienstete nach den § 168 Abs. 1 ZPO: 
Anstelle der tatsächlichen Aufwendungen..................................................................

Neben Gebühren, die sich nach dem Streitwert richten, mit Ausnahme der Gebühr 3700, wer-
den die Auslagen nur erhoben, soweit in einem Rechtszug Auslagen für mehr als 10 Zustellun-
gen anfallen. 

 
in voller Höhe 

 
7,50 EUR 

9003 Versendung von Akten auf Antrag je Sendung pauschal................................................
(1) Die Hin- und Rücksendung der Akten gelten zusammen als eine Sendung. 

(2) Die Auslagen werden von demjenigen Kostenschuldner nicht erhoben, von dem die Ge-
bühr 2115 zu erheben ist. 

12,00 EUR 

9004 Auslagen für öffentliche Bekanntmachungen 

1. bei Veröffentlichung in einem elektronischen Informations- und Kommunikations-
system, wenn ein Entgelt nicht zu zahlen ist oder das Entgelt nicht für den Einzel-
fall oder ein einzelnes Verfahren berechnet wird: 
je Veröffentlichung pauschal.......................................................................................

2. in sonstigen Fällen .....................................................................................................
Auslagen für die Bekanntmachung eines besonderen Prüfungstermins (§ 177 InsO, § 11 

SVertO) werden nicht erhoben. 

 

 
 
 

1,00 EUR 

in voller Höhe 
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Nr. Auslagentatbestand Höhe 

9005 Nach dem JVEG zu zahlende Beträge ...........................................................................
(1) Nicht erhoben werden Beträge, die an ehrenamtliche Richter (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

JVEG) gezahlt werden. 

(2) Die Beträge werden auch erhoben, wenn aus Gründen der Gegenseitigkeit, der Verwal-
tungsvereinfachung oder aus vergleichbaren Gründen keine Zahlungen zu leisten sind. Ist auf-
grund des § 1 Abs. 2 Satz 2 des Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetzes keine Vergü-
tung zu zahlen, ist der Betrag zu erheben, der ohne diese Vorschrift zu zahlen wäre. 

(3) Auslagen für Übersetzer, die zur Erfüllung der Rechte blinder oder sehbehinderter Perso-
nen herangezogen werden (§ 191a Abs. 1 GVG), werden nicht, Auslagen für Gebärdensprach-
dolmetscher (§ 186 Abs. 1 GVG) werden nur nach Maßgabe des Absatzes 4 erhoben. 

(4) Ist für einen Beschuldigten oder Betroffenen, der der deutschen Sprache nicht mächtig, 
hör- oder sprachbehindert ist, im Strafverfahren oder im gerichtlichen Verfahren nach dem  
OWiG ein Dolmetscher oder Übersetzer herangezogen worden, um Erklärungen oder Schrift-
stücke zu übertragen, auf deren Verständnis der Beschuldigte oder Betroffene zu seiner Vertei-
digung angewiesen ist, werden von diesem die dadurch entstandenen Auslagen nur erhoben, 
wenn das Gericht ihm diese nach § 464c StPO oder die Kosten nach § 467 Abs. 2 Satz 1 StPO, 
auch in Verbindung mit § 467a Abs. 1 Satz 2 StPO, auferlegt hat; dies gilt auch jeweils in Ver-
bindung mit § 46 Abs. 1 OWiG. 

(5) Im Verfahren vor den Gerichten für Arbeitssachen werden Kosten für vom Gericht heran-
gezogene Dolmetscher und Übersetzer nicht erhoben, wenn ein Ausländer Partei und die Ge-
genseitigkeit verbürgt ist oder ein Staatenloser Partei ist. 

in voller Höhe 

9006 Bei Geschäften außerhalb der Gerichtsstelle 

1. die den Gerichtspersonen aufgrund gesetzlicher Vorschriften gewährte Vergütung 
(Reisekosten, Auslagenersatz) und die Auslagen für die Bereitstellung von Räu-
men ...........................................................................................................................

2. für den Einsatz von Dienstkraftfahrzeugen für jeden gefahrenen Kilometer ..............

 

 
 

in voller Höhe 

0,30 EUR 

9007 An Rechtsanwälte zu zahlende Beträge mit Ausnahme der nach § 59 RVG auf die 
Staatskasse übergegangenen Ansprüche ......................................................................

 
in voller Höhe 

9008 Auslagen für 

1. die Beförderung von Personen...................................................................................

2. Zahlungen an mittellose Personen für die Reise zum Ort einer Verhandlung, Ver-
nehmung oder Untersuchung und für die Rückreise .................................................

 

in voller Höhe 
 

bis zur Höhe der 
nach dem JVEG 

an Zeugen zu zah-
lenden Beträge 

9009 An Dritte zu zahlende Beträge für 

1. die Beförderung von Tieren und Sachen mit Ausnahme der für Postdienstleistun-
gen zu zahlenden Entgelte, die Verwahrung von Tieren und Sachen sowie die Füt-
terung von Tieren .......................................................................................................

2. die Beförderung und die Verwahrung von Leichen ....................................................

3. die Durchsuchung oder Untersuchung von Räumen und Sachen einschließlich der 
die Durchsuchung oder Untersuchung vorbereitenden Maßnahmen .........................

4. die Bewachung von Schiffen und Luftfahrzeugen.......................................................

 

 
 

in voller Höhe 

in voller Höhe 

 
in voller Höhe 

in voller Höhe 

9010 Kosten einer Zwangshaft, auch aufgrund eines Haftbefehls nach § 901 ZPO................ in Höhe des Haft-
kostenbeitrages 
nach § 50 Abs. 2 
und 3 StVollzG 

9011 Kosten einer Haft außer Zwangshaft, Kosten einer einstweiligen Unterbringung 
(§ 126a StPO), einer Unterbringung zur Beobachtung (§ 81 StPO, § 73 JGG) und ei-
ner einstweiligen Unterbringung in einem Heim der Jugendhilfe (§ 71 Abs. 2, § 72 
Abs. 4 JGG) ....................................................................................................................

Diese Kosten werden nur angesetzt, wenn sie nach § 50 Abs. 1 StVollzG zu erheben wären. 

 
 
 

in Höhe des Haft-
kostenbeitrags 

nach § 50 Abs. 2 
und 3 StVollzG 

9012 Nach dem Auslandskostengesetz zu zahlende Beträge ................................................. in voller Höhe 
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Nr. Auslagentatbestand Höhe 

9013 Beträge, die inländischen Behörden, öffentlichen Einrichtungen oder Bediensteten 
als Ersatz für Auslagen der in den Nummern 9000 bis 9011 bezeichneten Art zuste-
hen..................................................................................................................................

Die Beträge werden auch erhoben, wenn aus Gründen der Gegenseitigkeit, der Verwaltungs-
vereinfachung oder aus vergleichbaren Gründen keine Zahlungen zu leisten sind. 

 
 

begrenzt durch die 
Höchstsätze für die 
Auslagen 9000 bis 

9011 

9014 Beträge, die ausländischen Behörden, Einrichtungen oder Personen im Ausland zu-
stehen, sowie Kosten des Rechtshilfeverkehrs mit dem Ausland ...................................

Die Beträge werden auch erhoben, wenn aus Gründen der Gegenseitigkeit, der Verwaltungs-
vereinfachung oder aus vergleichbaren Gründen keine Zahlungen zu leisten sind. 

 
in voller Höhe 

9015 Auslagen der in den Nummern 9000 bis 9014 bezeichneten Art, soweit sie durch die 
Vorbereitung der öffentlichen Klage entstanden sind......................................................

 
begrenzt durch die 
Höchstsätze für die 
Auslagen 9000 bis 

9013 

9016 Auslagen der in den Nummern 9000 bis 9014 bezeichneten Art, soweit sie durch das 
dem gerichtlichen Verfahren vorausgegangene Bußgeldverfahren entstanden sind......

Absatz 3 der Anmerkung zu Nummer 9005 ist nicht anzuwenden. 

 
begrenzt durch die 
Höchstsätze für die 
Auslagen 9000 bis 

9013 

9017 Nach § 50 Abs. 5 FGG an den Verfahrenspfleger zu zahlende Beträge......................... in voller Höhe 

9018 An den vorläufigen Insolvenzverwalter, den Insolvenzverwalter, die Mitglieder des 
Gläubigerausschusses oder die Treuhänder auf der Grundlage der Insolvenzrechtli-
chen Vergütungsverordnung aufgrund einer Stundung nach § 4a InsO zu zahlende 
Beträge ...........................................................................................................................

 
 
 

in voller Höhe 

 


